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Hinweis zur Nutzung:
1.  Schulordnung heranziehen
2.  Hilfestellungen des vorliegenden 

Flussdiagramms beachten
Stand: August 2024

Rückgabe / Aushändigung
des Cannabis an Eltern / 

Erziehungsberechtigte + Verweis auf 
Schulordnung: „Kein Mitführen, Besitz, 

Konsum von Cannabis auf Schulgelände“

Sicherstellung / Einziehung der Sache durch 
Polizei (nach §§ 74 StGB und 33 BtMG) Das 

KCanG erlaubt lediglich den Konsum und 
den Anbau von Cannabis für Erwachsene in 

einem festgelegten Rahmen

Information an die Polizei.  
Gegebenenfalls Erstattung Ordnungswidrigkeiten- / Strafanzeige durch Polizei

Verständigung Eltern / Erziehungsberechtigte

Rückgabe / Aushändigung
des Cannabis an „X“ mit Verweis auf 

Schulordnung und Verbot Mitführen, Besitz, 
Konsum von Cannabis auf Schulgelände

Klare Regelung der Schulordnung 
integrieren: „Kein Mitführen, Besitz, Konsum 

von Cannabis auf Schulgelände“

Menge: < 30 g

X < 14 
Jahre

X < 18 
Jahre

X > 18 
Jahre

X > 18 
Jahre

X > 18 
Jahre

X < 18 
Jahre

X < 14 
Jahre

X < 14 
Jahre

X < 18 
Jahre

Menge: > 30 g

Rückgabe / Aushändigung
des Cannabis an Eltern / 
Erziehungsberechtigte + 

Verweis auf Schulordnung: 
„Kein Mitführen, Besitz, 

Konsum von Cannabis auf 
Schulgelände“

Verständigung Eltern / 
Erziehungsberechtigten

strafun-
mündig

(§ 19 StGB)
ausschl. 

schulische 
Maßn.

strafun-
mündig

(§ 19 StGB)
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schulische 
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strafun-
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(§ 19 StGB)
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schulische 
Maßn.
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(§ 1 JGG)

strafmündig
(§ 1 JGG)

strafmündig
(§ 1 JGG)

vollstraf-
mündig

vollstraf-
mündig

vollstraf-
mündig

Andere Arten von Betäubungsmitteln oder 
Substanzen

Cannabis oder cannabisartige Substanz

Auf dem Schulgelände wurde bei einem „Schüler X“ aufgefunden … („Besitz“ von BtM)

Hilfestellung Flussdiagramm
Fundsituation von Cannabis oder anderen Betäubungsmitteln

Verdacht einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit

Befragung / Anhörung von „X“ durch Lehrkräfte / Schulleitung

Besitz von 
Cannabis ab 

18 Jahren 
bis 30 g 
erlaubt

„verwaltungsrechtl. 
Verbot“ nach KCanG – kein 

Umgang Minderjähriger 
mit Cannabis

Der Verdacht erhärtet sich, dass „X“ Substanzen mit sich / in der mitgeführten Tasche führt

Taschenkontrolle von „X“ durch Lehrkraft der Schule
Achtung: Taschenkontrolle und -durchsuchung muss in Schulordnung klar für den Verdacht auf Betäubungsmittelbesitz vorgesehen und so benannt sein  

+ Dokumentation der freiwilligen Durchsuchung (Anlage + Zeugen hinzuziehen)

Festhalten von „X“
Lehrer dürfen Schüler nach § 127 Abs. 1 StPO festhalten, wenn dringender Verdacht auf Betäubungsmittel 
oder Cannabis mit einer Menge > 30 g besteht + eine der flg. Bedingungen erf. ist.

Voraussetzung:

»   Auf frischer Tat: Schüler wird beim Besitz oder Konsum eigener Betäubungsmittel erwischt
+
»   Fluchtgefahr: Schüler könnte fliehen, bevor die Polizei eintrifft – oder –
»   Identität unbekannt: Identität der Person kann nicht sofort festgestellt werden (z. B. durch Führen 

von Betäubungsmitteln oder Handel treiben auf dem Schulgelände durch unbekannte Personen)

Vorgehen:

1. Beobachten: Verdacht bestätigen
2. Ansprechen: SoS auffordern, verdächtiges Objekt zu zeigen
3. Informieren: Schulleitung und Polizei benachrichtigen
4. Festhalten: Nur wenn notwendig und verhältnismäßig

Konkreter und eindeutiger für die Rechtslage ist jedoch der Verweis auf die eigene Schulordnung: 
Diese sollte eine Durchsuchung durch Lehrkräfte im Verdachtsfall klar vorsehen


